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Satzung des Dortmunder Tennis Klub Rot-Weiss 98 e.V. 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Dortmunder Tennis Klub Rot-Weiss 98 e.V.“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Dortmund. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Zweck, Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Tennissports und anderer Sportarten, 
insbesondere anderer Ballsportarten. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird 
insbesondere durch Errichtung von Sportanlagen und die Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht. 

(3) Der Verein tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder 
Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist, 
entschieden entgegen. Er verpflichtet sich zu verantwortlichem Handeln auf der Grundlage von 
Transparenz, Integrität, Partizipation und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer guten 
Vereinsführung sowie zur Initiierung von Maßnahmen zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor jeder Art von Gewalt und Missbrauch. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Mitglieder des Vereins sind 

a) aktive, passive und jugendliche Mitglieder gemäß der jeweils gültigen Beitragsordnung, 

b) Ehrenmitglieder, 

c) Spieler, die aufgrund ihrer Leistung einen ermäßigten oder keinen Beitrag zahlen, aber nur 
solange, wie sie für den Verein aktiv spielen. Deren Mitgliedschaft kann mit Ablauf der 
Mannschaftsspiele enden. Dies entscheidet der Vorstand. 

(2) Weiterhin können zeitlich begrenzte Mitgliedschaften vergeben werden, (z. B. Schnupper-
mitgliedschaft), die zum (zeitlich begrenzten) Spielen auf der Anlage berechtigen. 
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(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an 
den Vorstand zu richten ist. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen 
ist der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Antragsteller bzw. 
der gesetzliche Vertreter verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den 
beschränkt Geschäftsfähigen. 

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.   

(5) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag 
des Vorstandes von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie die aktiven und passiven Mitglieder. Sie sind 
jedoch von der Beitragszahlung befreit. 

 

§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, Austritt aus dem Verein oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch vom 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Ende eines 
Geschäftsjahres erklärt werden, wobei die Erklärung spätestens am 30.11. des Jahres beim 
Verein eingegangen sein muss. 

(3) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es 
durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder 
schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen 
und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Beschwerde einlegen. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand 
einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der 
Beschwerde über die Beschwerde zu entscheiden. Hilft er der Beschwerde nicht ab, so 
entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung abschließend über den 
Ausschluss. 

(4) Ein Mitglied kann insbesondere durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen in Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen 
werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und 
in dieser Mahnung der Ausschluss angedroht wurde. 

 

§ 5 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Jahresbeiträge zu zahlen. Zur Finanzierung besonderer 
Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen 
erhoben werden - diese dürfen maximal einen Jahresbeitrag betragen. 

(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeitrag und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung 
festgelegt. 
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(3) Der Vorstand kann in Einzelfällen Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder 
stunden. 

 

§ 6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu nutzen und an 
den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die Sport- und Hausordnungen 
zu beachten. 

 

§ 7 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 

Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Sportwart. 

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten, darunter der Vorsitzende 
oder der stellvertretende Vorsitzende. 

(3) Der Vorstand kann für seine Amtszeit bis zu vier Mitglieder als Beisitzer wählen. Die Beisitzer 
sind nicht stimmberechtigt. 

 

§ 9 

Zuständigkeit des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung an die Mitgliederversammlung übertragen sind. 

 

§ 10 

Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

(3) Sollten Wahlen nicht turnusgemäß stattfinden können, kann der Vorstand auch nach Ablauf 
der Amtszeit solange weiter amtieren, bis ein neuer gewählt wird. 
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§ 11 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht ange-
kündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Präsidiumsmitglieder 
dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

 

§ 12 

Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende volljährige, unter §3 (1) aufgeführte 
Mitglied eine Stimme. Mitglieder mit zeitlicher Begrenzung gemäß §3 (2) sind nicht 
teilnahme- und stimmberechtigt. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

a) Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des 
Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes, 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes sowie Wahl von zwei Rechnungs-
prüfern für die jährliche Kassenprüfung, 

d) Beschlussfassung über die Beschwerde gegen einen Ausschließungsbeschluss des 
Vorstandes, 

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 

§ 13 

Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal hat eine ordentliche Mitglieder-
versammlung stattzufinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen einberufen. Die Einladung erfolgt durch Aushang der Ladung mit Tagesordnung an 
der Bekanntmachungstafel neben der Geschäftsstelle. Zusätzlich und ohne rechtliche 
Verpflichtung durch E-Mail oder schriftlich, soweit Mitglieder ihre E-Mail-Adresse hinterlegt 
haben bzw. einen schriftlichen Antrag auf Zusendung der Einladung in Schriftform gestellt 
haben. 

(2) Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftliche eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu 
Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. 
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§ 14 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert, oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beantragt. 

 

§ 15 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem 
stellvertretenden Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von dem Schatzmeister geleitet. 
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 
vorhergehenden Diskussion einem anderen Mitglied des Vereins übertragen werden. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt. 

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Bei Beschluss-
unfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitglieder-
versammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der 
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Änderung 
des Vereinszweckes, oder zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet 
zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl 
statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Schriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 

 

§ 16 

Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Auflösung im Sinne dieser 
Vorschrift ist nicht die Auflösung des Vereins zum Zwecke der Fortführung durch 
Verschmelzung, Änderung der Rechtsform oder auf andere Weise. Für entsprechende 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
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(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Stadt Dortmund. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 


